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XlX.GP.-NR 
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Präsidenten des Nationalrates 

Dr. Heinz FISCHER 
-12'1" IAB 

1995 -08- 04 
Parlament 

1017 Wie n • /153ft , .. 
Die Abgeordneten zum Nationalrat KISS und Kollegen haben am 29. 

Juni 1995 unter der Nummer 1534/J an mich die schriftliche parla­

mentarische Anfrage betreffend "den Verein 'Kunst- und Kulturver­

ein FLEX'" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. Wie lauten die Statuten des Vereines "Kunst- und Kulturver­

ein FLEX"? 

2. Wie setzt sich der Vorstand des Vereines zusammen? 

3. Werden zur Zeit irgendwelche rechtlichen Schritte in bezug 

auf diesen Verein in die Wege geleitet? 

4. Wenn ja, welche und aus welchen Gründen? 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die derzeit in Geltung stehenden Statuten des Vereines "Kunst­

und Kulturverein U.S.W." mit dem Sitz in Wien liegen dieser Beant­

wortung informationshalber bei. Ein Verein "Kunst- und Kulturver­

ein FLEX" scheint im Vereinsregister der Bundespolizeidirektion 

Wien nicht auf. 
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Zu Frage 2: 

Laut letzter, bei der Bundespolizeidirektion Wien aufliegender 

Anzeige des Vereins vom 8. Mai 1995 scheint Thomas ELLER als 

Obmann dieses Vereines auf, dem gemäß § 10 der Statuten die Ver­

tretung des Vereines nach außen obliegt. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Bei den zur Voll ziehung des Vereinsgesetzes 1951 zuständigen 

Behörden ist derzeit kein Verfahren in bezug auf diesen Verein 

anhängig. 

Beilage 
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~~_~Xl(-__ 
~TATUTEH , 

des! ~ulturver-eines U.S.W. 

§ 1 Name und Sitz des Vereines 
KIJ,j..J .u,d, 

" ,.,;: 
..J' •• ~.­....... :.' 

Der Verein führt den Namen' VKulturverein U.S.W." und l1at seinen 
Sitz in WH:n. 

§ 2 Zweck des Vereines 
Der Zweck des Vereines, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, besteht In der Förden.mg, Pflege 
und Entfaltun<jl künstlerischer AktIvitäten. Der Kunst- und Kulturverein U.S.W. versucht ein Forum rur künstleri­
sche Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen, sowie durch innovative Tätigkeiten das Spektrum kCJnsttlirischer 
Ausdrucksmöglichkeiten innovativ und kreativ zu erweitern. Er belweckt insbesondere die Förderung künstleri­
scher SchaffenstätigKeit und die kulturelle Entfaltung seiner Mitglieder auf den Gebieten Musik, Malerei, Bild­
hauerei. FctOijraphie, Metallschmuck. einschlle6lich der Dokumentation solcher Aktivitäten. Integrierender Be­
standteil dieser Aufgabe ist die Beratung und soziale Betreuung von Verelnsmitgfiedern sowie deren Zielgruppe. 
Desgleichen sollen alle künstlerischen und kulturellen Aktivitäten zugleich als Ausgangspunkt für weiterführende 
Initiativen dienen, im Zuge derer dIe VereinsmitglIeder zu neuem Verständnis ihres sozialen Umfeldes gelangen 
können. Dabei sollen "'.a. Randgruppen und Jugendliche mit Problemen auf dem Arbeitsmarkt angesprochen wer­
elen. 
Tätigkeiten zur Erreichung des Vereinszwecks: Kunst- und Kulturveranstaltungen, AusstellunQen. 
Clubbetrieb 91.$ Anl~ufstelle .I{l 8:lIen sozialen Fragen. 
§ 3 1'11 ttel zur Erreichung des Yerelnszweckcs 

Die Mit tel zur ErreiChung des VereinszwecKes wc:t'den a\1.fge:bl"'actL t: 
- durt:h das Reinertl"'iLgnis von Veranstaltungen 
- durch sonst1g! Zu wend. ungen (Spenden, öffentl1cl"le 

Zuwendungen ) 

§ /1 Arten der Hi tgliedscha ft 

Die Mitglieder des VereineS gl1eaern sich ln orden tllcne, 
a uSerorden tliche und Eltr-enml tgl1edcl'. 
a) Or-den tl1clle Mi tgl1edel' sind Jezlt::!, die Slch voll an der 

Verelnsarbel t beteil1gen. 
b) AuSerordentl1che Mitglieder- sind solc.:l1.e, d.ie elle 

Verelnstä t.1gkei t ci ur·cl"l Zahlung eine:; Förat::rungsbe.1trags 
unterstützen. 

cl DIe Ehrenml tgl1edschaft kann na türlJ.chen pe:l"sonen wegeli 
besonderer- VeraH'nste um aen Verein verlieben weraen. 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschart 

Mitglieder können allE: pllysiSCl1en sowie juristischen Personen 
werden. 
Ober die AUfnahme von or-dentlichen und außerordentlichen 
Hitgl:i.eder-n~entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnun~r steht dem 
Antragsteller die Anrufung aer- General versamml ung zu, die 
endg ülti'iJ ent SCll eicl.et. 
Vor tons ti tulerung d.es .Yertlns erfolgt die vorlä. uf ige .Aufnahme von 
Mi tgl1Nlern d ur-ch cJJ.e Proponenten. Diese Mitgliedscl1aft Wlra erst 
ml t Konstl t uierung d.es Vereines wirl\sam. 

;t:: tlO'Ät tJ;~~ 
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§ 6 Beendlgung der HH.gliedscnaft 

Die Mitgliedschaft n'Uscl'd. durch Tod (bei jUr·l.st1scl"~en Personen 
Ci urcb Verl ust der Rech tspersönl1chl~eit), d uren frei w l111gen 
Austritt, durch Streichung und durch AussclüUß. ~ 
a) Der A ustritt, l{a~jederzelt Q.UPIOl) a:inE!n ~lngeSG1~n Sr'lo! 

Wob~ ~J ~.~ 
erKlärt wer-den. an aen Vorstantl zu rleh ten 1st, Die 
Bei tr-agspfl1cht aauert für' das 'laufe:nae Jahr' an. 

:C) Die Streichung eines Mi tgl1edes Kann ael" Vorstand vornel1.men, 
wenn die YoriLussetZl.mgen für aie Ml tgllectscnaft nlc11 t mel1.I' 
besteht. 

cl Der AUS5chluß e.l.nes Mitglletles aus (lern Yertin kann vom 
Vorstand wegen ~l"ober Verletzung der M.itgl1edsplicnten und 
wegen unehrenhaft.en Verha.l tens verfügt wer·den. Gegen den 
A ussehl uS ist aie Berufung an die Generalversamml U1'19 zulässig, 
bis zu deren Entscheidung die MHgl1edsrechte ruhen. 

d) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft I<ann aus den in 
§ 5 c) genann ten Gr-i..inden beschlossen wer·den. 

§ 7 Rechte und Pfl1cn ten Clp.r Hi tgl1eder 

Die Mi tgl1eder sind berech t.igt, an allen Veranstal tungen des 
Vereins teilzunellmen und d.le Einrichtungen des Vereines zu . U· 

beansprucllen. Oräen tl1c11e /'11 tglieder haben Sitz und St1mm(;,f)Q~ '~.:'t::~JGD~ 
Ehrenmitgle1der sitz unQ. bera tenr.le Stimme in der d:v>\NV( W,v..x.,.u:.~ 
General versamml ung. 
Die Mi tglledar SInd. ver-pf11cl'l t.et, die In t.eressen des Vcrelnes naCh 
Kräften zu fördern und alles zu uptcrlassen, wodurCl1. das Ansellen 
und der Zwecl"\ des Y(;r-eines Schaden erleiden könnte, Alle 
Mi tgl1ecler ll.aben dle Vereinsstatuten und el.le Beschlüsse der' 
Vel~einsoT'sane zu beachten. D1e Höhe der Beltr1ttsgebühl" und der' 
MltglieClsgebühr wlrd jedes Jahr vom Vor:;t.J.nd fest.gesetzt, 
Ellrenml tgl1el1er zahlen keinen Mi tglled:3)::leltrag. 

§ a Die Vel"elnsorgane 

Organe aes Verelnes SInd,: 
- d.le Generalversammlung 
- der Vorst.and 
- <He Kontrolle 
- das Schleasgerlch t 

§ 9 Die General versammlung 

a) Die:: Ge ner~.l versamml ullgfinö'c;t Jc<1cS Jallr Statt. Die EHl.berufung 
bleibt dem Vorst.and vorbehalten. 

b) Elne aUßerordent.liche Gene:ralversammlunQ ist vom Vorstand 
binnen Mona tsfrlst einzubel"'\l fen, -w-e~ei. ~'dr DcdchluOfassuns o(Jl~ 

'f/3 Hclu" t'1ei"'... erfordclD'Heh is{.. X 
C) Anträge an die Genel"!.lvel"samml1.l.ng s1nd mindestens 14 Tage vor· 

dem Termin der Generalversammlung schr1ftllch beim Vorstalid 
einz ure1chen. 

;( heJl.,y/ ÜI1 ~~ ßQ~6,~ V&'v>J.ll-~ e. $, ~k>7.~\(.\t?.:u)1,,~~l.o"'i tt:(;.~4A o. ~~ , 

,~n &~liü~ ~ ~l ~~M 4n Js;. ~ er. ~ VL~\.rl1 JQ~ tA;t-!Ac~ . 
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h) die Le1 t. ung der Genel~al versamml ung olll1egt dem Vor-sl t.zen<1en 
oder seinen Stellvertretern. 

1) In der Kompetenz l1er auSeror<1entHcl1en Genel'alver-sammlung 
fallen nur jene Angelegenheiten. zu ~ .. \eren Be11md1\.i.ng Sle 

einberufen wur-de, sofern n1ch t die D€legl(;Y'ti:n zur 
Generalver'sammlung mit 2/3 liehrhel t elne A nderung d.er 
Tagesor"l1nung beschllt!Sen. 

§ 10 Der Vorstand. ~ I.:;~~ ~ ~~~~ ~~ ~"'u:.-{;-n. 
/f . 

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen: dem Obmann, dem 
SchrHtfünr-er una' dem y.asslerl'Dle Gener'alversammlung l<:ann mCl1r 
MI tglieder alS Stell vertreter dieser- FunK Uonäre W ä.lllen. Der 

l~ 
Vorstand. Wird von d.er Generalvers3..mmlung aUf ~ln Jal'lr !gewählt.. Für 
zur-ücl<getl"'etene Vorstandsmitglieder .I<.~nn bis zu deren 
Neubestellung dUl'ch die Generalver-sarnmlung eIn anderes wählbares 
Mi tgl1e<1 vom Vorstan(\ l<ooptier-t werden. 

Dem Vorstand O:bliegt ale Leitung deS Vereines. Ir.l.m Kommen alle 
Aufgaben ZU, die nicht durcll d.ie Stat\.ltE:n einem andE:l"'cl"l 
Vereinsorgan zugewiesen SÜ1.d, insbesondere aber die Fül1.rung der 
la uienden Geschäfte des Verelnes, die Vorbereitung der 
Generalversammlung sowIe <lere:n Elnber'u::tung, die Verwaltung des 
Verelnsvermögens, die Erstellung des Jahl~esvoranschlagt:s !'Qwie 
AbfassunQ dc~ ReChenSCllaftsbel"iCll.ts. und Jahre~a.l;l'1C111USses. ) . 

.J)QA V~a.t.d ~~ _ ~ ~i1.>l!"lX.~ '\..'\)11 ,,;;'u..w.,/.uVJ 3 ,)L.~ J~., ßv,c.f.ewßfiP-· w..J r.",A.,J.!.e-.dv!, ." 
Mf i.J,..J~ )jl..,f)'"lr.l.VJ "~{. . ~r 
§ 11 DIe Kontrolle '.{}t.R.. I/. ~ ~, sef?,w:l><-I ~~~ v--.d .b.vÜ,(YI '0/ 

f'Vn~ ',;~ ~ O.fJ.m.W~l. J 
Die J(on tNlle bestehe aus ZWO! M1t9liefun. ale von der 
Generalversammlung für' d.ie Dauer eln~!, "Jahres geWählt werden. 
Ihnen oblH:gt die vtlerprüfung <1E:r la ufenC.1en GeS(:ilä itc und des 
Re cl1n ungsabschl usses. 
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§ 12 

Da. Schiedsgericht 

. (k1) ,l~ (llIe ... au~ dem Yereinsvemöllnis entstehenden Strei. 
I/g ellen entscheidet dos Schie<!sgarichl 

. (2) po~ Sehiedsgerichl sant sich gUS ~ ordentlichen Ver. ,. 
einsmitgliedern zvsammen. Es wird derart gebildet daß . 
der Streitleil innerhalb von JI':f. TCI"e~ dem Vor I' cl Je: M' r d -':'/ ... -- .... s on zwei 

!tg I~ er als Sc"j~dsr!chler n0l!'h<lft macht. Diese wählen 
mit Sh!llm~nrn6hrhe!t eloen Vorsitzenden des Schil3dsgorie". 
tes. 8el

d
Sll rnrnenglIJlchheit enrscheidet untar den Vorgeschla­

genen os los. 

(3) Do~ Schied,g~richt fällt seine Entscheidungen bei An. 
wetanh~'t oller sel,:,er Mitglieder mit einfocher Stimmen. 
m~nrhe't. Es ~nts,helde~ noch boslom Wissen und Gewissen. 
Seine Entscheldvngen Sind endgühi~. 

§ 13 AU'flösung des Vereines 

Die freiwillige AUflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem 
ZwecK e1nberufenen außerordentliChen Generalversammlung und nur 
mi t 2/3 Mehrheit der abgegebenen gültlgen Stlmmen bescll10ssen 
werd.en. 
Diese Generalversammlung hat aucl1 sofern Vereinsvermögen 
vorllanden ist - über die Liquida tlon zu :bescl11ieScn. Insbes9ndcre 
hat Sie einen Liquidator zu berufen und Bescl"llu9 dar'über zu 
-fassen, wem dieser d.as nach AbdeCK ung der Fassl ven vel~:blei:bend.; 

VereinsV6r mögen zu ü:bertl"agen l1.a t. Dieses Vermögen soll, soweit 
dies mögl1cl"l und er'laubt 1st,' einel~ Organisation ZUfallen, die 
gleiche oder ähl'llicl"J.e Zwecl<e wie dieser Verein verfolg L. 
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